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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §138 Abs3 Z1 idF 1997/I/061;

Rechtssatz

Selbst wenn mit dem Wort "unmittelbar" in der Fassung BGBl I Nr 61/1997 des § 138 Abs 3 Z. 1 BDG 1979 bloß ein

zeitlicher Zusammenhang zum Ausdruck gebracht werden sollte, stünde dies der Anwendbarkeit dieser Bestimmung

im Beschwerdefall nicht entgegen. Auf Grund der bloß kurzen Zeitspanne, die zwischen dem hier strittigen ersten

Dienstverhältnis zum Bund (das am 27. Mai 1994 geendet hat) und dem dem öBentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

unmittelbar vorangegangenen zweiten Dienstverhältnis zum Bund (das zwischen dem 6. Juni 1994 bis zum Beginn des

öBentlichrechtlichen Dienstverhältnisses am 1. März 1996 bestanden hat) liegt und der Identität des Dienstgebers

besteht nämlich nach AuBassung des Verwaltungsgerichtshofes zwischen den beiden

Vertragsbedienstetenverhältnissen ein "Fortsetzungszusammenhang", der die Anwendbarkeit des § 138 Abs. 3 Z. 1

BDG 1979 (in der hier maßgebenden Fassung) auch für die strittige (erste) Vorverwendung nicht ausschließt. Sollte mit

dem Wort "unmittelbar" aber ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Vorverwendung nach Z. 1 (in der im

Beschwerdefall maßgebenden Fassung) und der aktuellen Verwendung im öBentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

gemeint (gewesen) sein, wäre dies ohnehin durch den letzten Satzteil des Abs. 3 erfasst und begründete kein

zusätzlichen Ausschlusskriterium für die der Z. 1 zu unterstellenden Fälle.
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